
Tabelle B Tabelle C Tabelle E Tabelle G

Teilzeit bis 30 

Wochenstunden*
"Autosufficienti" "Non Autosufficienti"

Monatslohn Zulage Monatslohn Stundenlohn Monatslohn Monatslohn Monatslohn Stundenlohn Monatslohn Stundenlohn Monatslohn Stundenlohn

Livello Unico 668,54

A 636,71 4,62 

AS 752,48 5,45 

B 810,36 578,83 5,78 

BS 868,24 607,78 6,13 998,47 115,76 0,70 

C 926,14 671,43 6,48 

CS 984,01 6,83 1.131,60 7,35 100,00 0,43 

D 1157,65 171,18 7,88 

DS 1215,53 171,18 8,22 1.397,89 8,86 100,00 0,43 

Tagesbetrag 1,96 1,96 1,69 5,61 

Monatsbetrag 50,96 50,96 43,94 145,86

zusammenlebendes Personal

54 Wochenstunden

Nachtassistenz (20.00 - 08.00 Uhr)

Gesamt

Tabelle F

Ersatzwerte Kost und Unterkunft

Tabelle I

Zulage Betreuung 

mehr als eine nicht 

selbständige Person

Tariflöhne Hausangestellte ab 01/10/2020

Mittagessen 

u./o. 

Frühstück

Abendessen Unterkunft

Tabelle H

Zulage f. Babysitter 

(Betreuung Kinder 

unter 6 Jahren)

Ersatz für 

Ruhetage

*Teilzeitarbeit (bei zusammenlebenden Angestellten):

Die Möglichkeit auf Teilzeitarbeit bis zu 30 Wochenstunden bei 

zusammenlebenden Angestellten besteht nur für die Kategorien B, BS & C. 

Dabei muss die Arbeitsleistung vollständig in einem der folgenden Zeitabschnitte 

erbracht werden: zwischen 6.00 und 14.00 Uhr, zwischen 14.00 und 22.00 

Uhr, oder an max. 3 Tagen in der Woche. Im Anstellungsschreiben ist 

ausdrücklich anzugeben, dass es sich um einen Teilzeitvertrag handelt. 

Außerdem ist der Zeitabschnitt anzuführen, in welchem die Stunden geleistet 

werden.

nicht zusammen-

lebendes 

Personal (bis 40 

Wochenstunden)

Nachtanwesenheit 

(21.00 - 08.00 

Uhr)
Kategorie

Tabelle A Tabelle D


